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RS OGH 1996/5/29 4Ob2009/96m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1996

Norm

ABGB §1295 IIf7c

ABGB §1400 B

ABGB §1415

BGB §783

Rechtssatz

Sind nach dem Akkreditiv Teillieferungen gestattet, so kann der Verkäufer (Begünstigte) die jeweiligen Teilrechnungen

mit den sonst geforderten Dokumenten unter dem Akkreditiv einreichen und die darauf entfallenden (Teilzahlungen)

Zahlungen erhalten. Unterläßt er dies und entgeht dadurch dem Käufer (Akkreditivauftraggeber) das vertraglich

vereinbarte Skonto, so haftet der Verkäufer dem Käufer für diesen Schaden, weil er nach dem Vertrag verp ichtet war,

die Dokumente einzureichen.
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